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Präambel

Das Studium in Fachhochschulstudiengängen an der
FH Brandenburg schließt ein praktisches Stu-
diensemester ein, welches unter Betreuung der
Fachhochschule in Betrieben und anderen Einrich-
tungen, in der Regel außerhalb der Fachhochschule,
abgeleistet wird.

Das als Zulassung zum Studium vorher abzulei-
stende Vorpraktikum und das praktische Studien-
semester integrieren Studium und Berufspraxis.
Dabei ist dem spezifischen Charakter des Studiums
Rechnung zu tragen, bei dem in allen Studiengängen
eine möglichst enge Verbindung zwischen Technik
und Wirtschaft im Vordergrund steht.

Das Vorpraktikum vermittelt einen ersten Einblick in
die Berufspraxis. Das praktische Studiensemester ist
einer bereits deutlich berufsbezogenen Tätigkeit
gewidmet. Auf der Basis des im bisherigen Studium
erworbenen Wissens sollen praktische Kenntnisse
und Erfahrungen vermittelt und erworben werden.
Die Bearbeitung fachspezifischer Probleme unter
Anleitung soll den Studenten1 mit der Berufswirk-
lichkeit vertraut machen und so neben fachlichen
Fragestellungen auch die Anforderungen der mo-
dernen Arbeitswelt mit ihren technischen, ökono-
mischen, ökologischen und sozialen Dimensionen
                                                                
1Um die Formulierung der Ordnung kurz zu halten,
wird statt der notwendigen expliziten Nennung der
weiblichen und männlichen Formen eines Begriffes
nur die männliche Form verwendet.

einbeziehen. Die bei der praktischen Tätigkeit ge-
machten Erfahrungen sollen zu aktiver Beteiligung
und Schwerpunktbildung im weiteren Studium
motivieren.

§ 1 Rechtsgrundlagen und Geltungsbereich

(1) Aufgrund des § 11 des Brandenburgischen
Hochschulgesetzes, der Rahmenprüfungsordnung
der Fachhochschule Brandenburg vom 28.08.1992
und der Diplomprüfungsordnungen für die Studien-
gänge der Fachbereiche Wirtschaft und Technik hat
der Gründungssenat auf seiner Sitzung am 09.07.1993
die folgende vorläufige Rahmenordnung für das
praktische Studiensemester als Bestandteil der
Studienordnungen der Studiengänge erlassen.

(2) Diese Rahmenordnung regelt Inhalt und Orga-
nisation des praktischen Studiensemesters in den
Fachhochschulstudiengängen an der Fachhoch-
schule Brandenburg. Studiengangsspezifische Ord-
nungen auf der Basis dieser Rahmenordnung können
ergänzend von den einzelnen Fachberei-
chen/Studiengängen erlassen werden und bilden zu-
sammen mit dieser Ordnung die Rechtsgrundlage für
die Durchführung des praktischen Studiensemesters.

§ 2 Grundsätze

(1) Das praktische Studiensemester wird als Be-
standteil des Hauptstudiums - studiengangsspezi-
fisch im Regelfall im vierten bzw. fünften Semester -
in einem zusammenhängenden Zeitraum von min-
destens 20 Wochen durchgeführt. Während des
praktischen Studiensemesters bleiben die Studenten
mit allen Rechten und Pflichten nach Maßgabe der
Grundordnung Mitglieder der Fachhochschule.

(2) Das praktische Studiensemester wird unter der
Betreuung der Fachhochschule in dafür geeigneten,
von der Fachhochschule anerkannten Firmen, Ein-
richtungen von Verwaltungen und anderen geeig-
neten Institutionen (im folgenden Ausbildungsstel-
len genannt), in der Regel außerhalb der Fach-
hochschule, nach Maßgabe dieser Ordnung und ei-
nes zwischen der Ausbildungsstelle und dem Stu-
denten abzuschließenden Praktikantenvertrages (s.
Merkblatt) durchgeführt. Vor Abschluß des Prakti-
kantenvertrages hat der Student die Zustimmung der
Fachhochschule in fachlicher Hinsicht einzuholen.

(3) Die förmliche Vergabe des Ausbildungsplatzes
erfolgt durch das Praktikantenamt nach Vorlage der
Zustimmung des Betreuers und des Praxisbeauf-
tragten des Fachbereichs/Studiengangs, des Prakti-
kantenvertrages mit einem von der Fachhochschule
anerkannten Betrieb und ggf. des vom Betreuer ge-
nehmigten Ausbildungsplans. Das Praktikantenamt
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kann Form und Fristen für das Einreichen von Un-
terlagen zur Zulassung zum praktischen Studiense-
mester festlegen.

(4) Das praktische Studiensemester wird in der Regel
durch begleitende Lehrveranstaltungen im Umfang
von mindestens 2 SWS ergänzt. Näheres kann durch
studiengangsspezifische Festlegungen bestimmt
werden. Die im Rahmen der Betreuung
stattfindenden begleitenden Veranstaltungen finden
im allgemeinen in der Fachhochschule statt; sie
können auch in der Ausbildungsstelle stattfinden.

(5) Während des praktischen Studiensemesters
können während der begleitenden Lehrveranstal-
tungen Prüfungen stattfinden, in denen u.a. der
Student über seine Tätigkeit und die von ihm
durchgeführten Arbeiten berichten soll. Näheres re-
geln studiengangsspezifische Festlegungen.

(6) Für eine Wiederholung der Prüfungen gelten die
einschlägigen Bestimmungen der Rahmenprü-
fungsordnung und der Diplomprüfungsordnungen.

(7a) Das praktische Studiensemester kann auch in
Ausbildungsstellen im Ausland abgeleistet werden.
Den betreuenden Hochschullehrern sollte in diesen
Fällen durch die Fachhochschule ausreichend Ge-
legenheit zur Betreuung der Studenten vor Ort ge-
geben werden. In Ausnahmefällen kann die Be-
treuung auch durch Hochschulen vor Ort übernom-
men werden.

(7b) Die Entscheidung über die Anerkennung einer
Ausbildungsstelle trifft der Praktikumsbeauftragte
des Fachbereichs/Studiengangs; im Beschwerdefall
entscheidet der Prüfungsausschuß mit einfacher
Mehrheit.

(8a) Bei erheblichen Abwesenheitszeiten, die der
Student nicht zu vertreten hat, kann das praktische
Studiensemester im Einvernehmen zwischen Pra-
xisbeauftragten, Praktikantenamt und der Ausbil-
dungsstelle verlängert werden (vgl. § 4). Eine Ver-
längerung zum Zwecke des Vorlesungsbesuches ist
nicht zulässig.

(8b) Eine Unterbrechung (z.B. durch Betriebsferien)
bis zu vier Wochen ist zulässig. Dadurch darf aber
die vorgeschriebene Mindestdauer des praktischen
Studiensemesters von 20 Wochen nicht unterschrit-
ten werden. Eine Beeinträchtigung des Ausbil-
dungszieles des praktischen Studiensemesters darf
durch eine Unterbrechung nicht eintreten.
(9a) Ein Wechsel der Ausbildungsstelle während des
Semesters aus wichtigem Grund ist mit Zustimmung
der Fachhochschule (vgl. § 4) möglich.

(9b) Ein praktisches Studiensemester soll nur dann in
verschiedenen Ausbildungsstellen abgeleistet wer-

den, wenn dies zur Verwirklichung eines Ausbil-
dungsplans (vgl. § 3 Abs. 3) notwendig ist. In
diesem Fall kann die Fachhochschule den Wechsel
der Ausbildungsstelle verlangen; der Student ist
dann gehalten, den Praktikantenvertrag aufzulösen.
Bei vorzeitiger Auflösung des Praktikantenvertrages
durch die Ausbildungsstelle ist die Fachhochschule
vorher zu hören.

(10) Die tägliche Ausbildungszeit entspricht der
üblichen Arbeitszeit der Ausbildungsstelle.

§ 3 Aufgaben des Studenten

(1) Der Student ist verpflichtet,
- sich rechtzeitig und selbständig um einen Aus-

bildungsplatz für das praktische Studienseme-
ster zu bemühen und seinen Betreuer rechtzeitig
zu informieren,

- die im Rahmen des praktischen Studienseme-
sters erteilten Aufgaben sorgfältig und vollstän-
dig auszuführen,

- der Ausbildungsstelle die im Rahmen des prak-
tischen Studiensemesters gewonnenen Arbeits-
ergebnisse zur Verfügung zu stellen,

- bei Fernbleiben die Ausbildungsstelle unver-
züglich zu benachrichtigen und bei Arbeitsun-
fähigkeit infolge Krankheit spätestens am drit-
ten Tag eine ärztliche Bescheinigung vor-
zulegen. Bei einer Fehlzeit von mehr als einer
Woche ist den Praxisbeauftragten/das Prakti-
kantenamt der Fachhochschule zu benachrich-
tigen,

- den zur Erreichung des Ausbildungszieles er-
forderlichen Anweisungen der Ausbildungs-
stelle und der von ihr beauftragten Personen
nachzukommen und die für die Ausbildungs-
stelle geltenden gesetzlichen Bestimmungen
und Ordnungen, insbesondere Arbeitsordnun-
gen, Unfallverhütungsvorschriften sowie Vor-
schriften über die Schweigepflicht und den Da-
tenschutz zu beachten.

(2a) Die Ausbildung im praktischen Studiensemester
kann auf Verlangen des Betreuers in einem  Aus-
bildungsplan festgelegt werden, der spätestens vier
Wochen vor Beginn des praktischen Studienseme-
sters, mit der Ausbildungsstelle abgestimmt, dem
Betreuer zur fachlichen Genehmigung vorzulegen ist.

(2b) Vorschläge für Ausbildungspläne können von
den Fachbereichen studiengangsspezifisch festge-
legt werden. In einem Ausbildungsplan sind bspw.
die Daten über die Ausbildungsstelle, die Namen der
Betreuer in der Ausbildungsstelle sowie in der
Fachhochschule und die zeitliche sowie inhaltliche
Gliederung der Ausbildung festzuhalten. Der Aus-
bildungsplan kann durch Beschluß des jeweiligen
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Prüfungsausschußes den besonderen Bedürfnissen
behinderter Studenten angepaßt werden.

(2c) Wenn ein Ausbildungsplan vorgelegt wurde, so
ist der Student verpflichtet, bei Abweichungen vom
Ausbildungsplan oder bei Schwierigkeiten mit der
Ausbildungsstelle seinem Betreuer zu berichten. Der
Betreuer sorgt für Klärung und wirkt zusammen mit
dem zuständigen Praxisbeauftragten auf Abhilfe.

(3) Der Student hat im praktischen Studiensemester
(in der Regel neben, in Ausnahmefällen während der
betrieblichen Arbeitszeit) einen Tätigkeitsbericht
anzufertigen, der aus der Beschreibung der
Ausbildungsstelle und einer abgegrenzten Projekt-
studie bzw. Fachaufgabe besteht.

(4) Die Beschreibung der Ausbildungsstelle soll
diese vorstellen, die dem Studenten übertragenen
Aufgaben nennen und wesentliche Arbeitsergeb-
nisse beschreiben. Eine Verbindung von betriebli-
chen Anforderungen und theoretischen Kenntnissen
soll hergestellt werden.

(5) Die Aufgabe der Projektstudie bzw. Fachaufgabe
wird spätestens vier Wochen nach Beginn des prak-
tischen Studiensemesters in Abstimmung mit der
Ausbildungsstelle von der Fachhochschule festge-
legt. Bei der Aufgabenstellung sollen der Stand der
praktischen Vorbildung und der theoretischen
Kenntnisse sowie Neigungen des Studenten be-
rücksichtigt werden.

§ 4 Betreuung durch die Fachhochschule

(1) Die Betreuung der Studenten in Fragen des
praktischen Studiensemesters erfolgt auf Seiten der
Fachhochschule durch prüfungsbefugte Lehrende
als fachliche Betreuer, durch studiengangsspezifisch
benannte Beauftragte für das praktische Studi-
ensemester (sogen. Praxisbeauftragte), prüfungs-
technisch durch den jeweiligen Prüfungsausschuß
sowie verwaltungstechnisch durch das Praktikan-
tenamt.

(2) Die Fachhochschule (i.a. der Prüfungsausschuß
in Zusammenarbeit mit den Praxisbeauftragten)
ordnet dem Studenten im praktischen Studiense-
mester einen prüfungsbefugt Lehrenden (möglichst
ein Professor seines Fachbereiches/Studiengangs, in
dessen Arbeitsgebiet das Thema der zu bearbeiten-
den Projektstudie bzw. Fachaufgabe fällt) in Ab-
sprache mit diesen als fachlichen Betreuer zu. Die
Wünsche der Studenten sind nach Möglichkeit zu
berücksichtigen. Jeder Betreuer kann gleichzeitig
mehrere Studenten betreuen. Auf die gleichmäßige
Belastung der Betreuer im Mittel von drei Jahren ist
zu achten.

Zu den Aufgaben eines Betreuers gehören:
- die Mithilfe bei der Aufstellung und fachlichen

Begutachtung von Fachaufgaben bzw. Projekt-
studien und ggf. Ausbildungsplänen, sowie den
zugehörigen Berichten,

- der Besuch am Ausbildungsplatz zur Informa-
tion über den Verlauf der Ausbildung und zur
fachlichen Betreuung des Studenten; jeder Stu-
dent soll, soweit erforderlich, einmal im prak-
tischen Studiensemester besucht werden,

- die Durchführung der begleitenden Lehrveran-
staltungen, sofern hierfür nicht andere Lehrper-
sonen, vorzugsweise Lehrbeauftragte aus der
Berufspraxis, eingesetzt werden,

- die Mithilfe bei der Erstellung des Praktikanten-
zeugnisses.

(3) Der Praxisbeauftragte des Fachbe-
reichs/Studiengangs ist für die Durchführung des
praktischen Studiensemesters verantwortlich und
klärt die zwischen Ausbildungsstelle, Studenten und
Fachhochschule auftretenden Fragen für die Stu-
denten in seinem Fachbereich/Studiengang.

Zu den Aufgaben eines Praxisbeauftragten gehören:
- die Herstellung und Pflege von Kontakten zu

den Ausbildungsstellen zwecks Gewinnung von
Ausbildungsplätzen,

- ggf. die Mitwirkung bei der Organisation der
begleitenden Lehrveranstaltungen während des
praktischen Studiensemesters sowie die Mitwir-
kung beim Einsatz von Lehrpersonen für die
fachliche Betreuung der Studenten am Ausbil-
dungsplatz.

- ggf. die Beratung des Praktikantenamtes in
fachlicher Hinsicht, vor allem bezüglich der
Eignung und Beratung der Ausbildungsstellen
und der Überprüfung der Ausbildungsverträge.

(4) Dem Praktikantenamt obliegen als Aufgaben:
- die Studenten während des praktischen Studi-

ensemesters verwaltungstechnisch zu betreuen,
- Dritte über generelle Fragen der Durchführung

praktischer Studiensemester zu informieren,
- über den Bereich der Fachhochschule hinaus

Kontakte zu pflegen,
- einen entsprechenden Erfahrungsaustausch zu -

organisieren und
- sich an einem überregionalen Austausch von

Ausbildungsplätzen aktiv zu beteiligen.

(5) Die Fachhochschule berät und unterstützt den
Studenten in begründeten Ausnahmefällen bei der
Suche nach einer Ausbildungsstelle durch ein im
Praktikantenamt zur Einsicht aufliegendes Ver-
zeichnis von Ausbildungsstellen.
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§ 5 Aufgaben der Bildungsstelle

(1) Die Ausbildungsstelle ist angehalten,
- die Studenten projektorientiert bzw. im Rahmen

der Fachaufgabe einzusetzen und zu selb-
ständigem Arbeiten anzuleiten,

- die erforderlichen Daten zur Bearbeitung der
Projekt- bzw. Fachaufgabe zur Verfügung zu
stellen,

- die Studenten für begleitende Lehrveranstal-
tungen sowie für Prüfungen freizustellen,

- der Fachhochschule die Betreuung der Studen-
ten in der Ausbildungsstelle zu ermöglichen.

(2) Die Ausbildungsstelle benennt einen fachlichen
Betreuer, dem der Student zugeordnet ist.

(3) Die Ausbildungsstelle zeichnet den Tätigkeits-
bericht/Projektbericht des Studenten gegen und teilt
der Fachhochschule schriftlich mit, ob das praktische
Studiensemester nach dem Urteil der Ausbil-
dungsstelle erfolgreich absolviert wurde. Auf
Wunsch ist dem Studenten ein Zeugnis auszustellen.

§ 6 Anerkennung des
praktischen Studiensemesters

(1) Die erfolgreiche Teilnahme am praktischen
Studiensemester wird vom Betreuer bescheinigt,
wenn

- der Ausbildungsplatz durch das Praktikanten-
amt förmlich vergeben wurde,

- ihm fristgerecht zum Abschluß des praktischen
Studiensemesters ein Tätigkeitsbericht des Stu-
denten vorliegt,

- nach seiner Feststellung die berufspraktische
Tätigkeit des Studenten den Zielen des prakti-
schen Studiensemesters entsprochen hat,

- aufgrund eigener Beurteilung (z.B. durch Prü-
fungen nach § 2 Abs. 5) und aufgrund eines
Zeugnisses der Ausbildungsstätte der Student
die ihm übertragenen Arbeiten im erforderlichen
Umfang mindestens zufriedenstellend ausge-
führt hat.

(2) Über das erfolgreich abgeschlossene praktische
Studiensemester stellt die Fachhochschule (im all-
gemeinen der Betreuer zusammen mit dem Prakti-
kantenamt) im Anschluß ein Zeugnis aus, das auch
den Titel der bearbeiteten Fachaufgabe bzw. Pro-
jektstudie enthält.

§ 7 Anrechnung einer Berufsausbildung
oder einschlägigen praktischen beruflichen

Tätigkeit auf das praktische Studiensemester

Eine frühere Berufsausbildung oder einschlägige
praktische berufliche Tätigkeit wird nicht auf das

praktische Studiensemester angerechnet, da das
praktische Studiensemester den Zweck verfolgt, die
während des Studiums erworbenen Kenntnisse und
Fähigkeiten in der praktischen Arbeit umzusetzen.

§ 8 Schiedsstelle und Übergangsbestimmungen

(1) Entscheidungen über Ausdeutungen dieser
Rahmenordnung in besonderen Einzelfällen obliegen
dem jeweiligen Prüfungsausschuß des Fachbe-
reiches/Studienganges. Änderungen dieser Ordnung
obliegen dem Senat.

(2) Während der ersten drei Jahre nach Inkrafttreten
dieser Rahmenordnung kann durch Fachbe-
reichsratsbeschluß von einzelnen Bestimmungen
dieser Rahmenordnung in begründeten Ausnahme-
fällen abgewichen werden. Diese Frist kann durch
Senatsbeschluß um weitere drei Jahre verlängert
werden.

§ 9 Inkrafttreten

Diese vorläufige Ordnung tritt am Tag nach der
Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen der
Fachhochschule Brandenburg in Kraft.

Brandenburg an der Havel, den 16.02.1995

Der Rektor der
Fachhochschule Brandenburg
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Merkblatt

Hinweise zum Praktikantenvertrag

(1) Vor Beginn eines praktischen Studiensemesters
schließt der Student mit der Ausbildungsstelle einen
Praktikantenvertrag ab. Vor Abschluß des
Praktikantenvertrages hat der Student die Zustim-
mung der Fachhochschule in fachlicher Hinsicht
(siehe § 4 der Rahmenordnung für das praktische
Studiensemester) einzuholen.

(2) Der Praktikantenvertrag sollte insbesondere Re-
gelungen enthalten über

1. die Verpflichtung der Ausbildungsstelle,
den Studenten für die jeweils festzusetzende
Zeitdauer entsprechend dem Ausbildungsplan
und weiteren Bestimmungen zum Vollzug des
praktischen Studiensemesters auszubilden,

dazu eine(n) Ausbildungsbeauftragte(n) der
Ausbildungsstelle zu benennen,

dem Studenten die Teilnahme an begleitenden
Lehrveranstaltungen und an Prüfungen zu
ermöglichen,

den Studenten von der Schweigepflicht zu
entbinden, soweit dies für Leistungsüberprü-
fungen seitens der Fachhochschule notwen-
dig ist,

den von dem Studenten zu erstellenden Be-
richt zu überprüfen und gegenzuzeichnen,

rechtzeitig ein Zeugnis auszustellen, das sich
nach den Erfordernissen des Ausbildungszie-
les auf den Erfolg der Ausbildung erstreckt
sowie Angaben über etwaige Fehlzeiten ent-
hält,

auf Wunsch dem Studenten ein separates
Zeugnis auszustellen.

2. die Verpflichtung des Studenten,
die gebotenen Ausbildungsmöglichkeiten
wahrzunehmen,

die im Rahmen des Ausbildungsplans über-
tragenen Aufgaben sorgfältig auszuführen,

den Anordnungen der Ausbildungsstelle und
der von ihr beauftragten Personen nachzu-
kommen,

die für die Ausbildungsstelle geltenden Ord-
nungen, insbesondere Arbeitsordnungen und
Unfallverhütungsvorschriften, sowie Vor-
schriften über die Schweigepflicht zu beach-
ten,

fristgerecht zum Ende des praktischen Studi-
ensemesters einen zeitlich gegliederten Bericht
nach Maßgabe des Fachbereiches zu erstellen,
aus dem der Verlauf der praktischen
Ausbildung ersichtlich ist,

ein Fernbleiben der Ausbildungsstelle unver-
züglich anzuzeigen.

3. Fragen der Versicherung des Studenten.

4. Fragen der Vergütung von Arbeitsleistungen
des Studenten (Ein Anspruch auf Vergütung be-
steht nicht).

5. Möglichkeiten der vorzeitigen Vertragsauflö-
sung (siehe auch § 2 Abs.7 der Rahmenordnung
für das praktische Studiensemester).
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Merkblatt für das praktische Studiensemester

Im praktischen Studiensemester soll der Student un-
ter Anleitung seiner Betreuer in der Ausbildungs-
stelle und in der Fachhochschule Aufgabenstellun-
gen aus dem betrieblichen Alltag weitgehend selb-
ständig bearbeiten und lösen.

Dabei sollen u.a. folgende Fähigkeiten gefördert
werden:

- zielstrebiges selbständiges Arbeiten,
- Zusammenarbeit in einem Team,
- Lösung konkreter, für die spätere berufliche
  Tätigkeit typischer Aufgaben,
- Sammeln fachlicher und persönlicher prakti-
  scher Erfahrungen,
- Kontaktfähigkeit und Kontaktpflege zu Mitar-
  beitern,
- unternehmensbezogenes Denken und Handeln
  beim beruflichen Einsatz in der Verantwortung
  als Bürger eines demokratischen und sozialen
  Rechtsstaates.

Die Studenten sind während des praktischen Studi-
ensemesters gemäß Gesetzes über die für die Aus-
bildungsstelle zuständige Berufsgenossenschaft ge-
gen Arbeitsunfall versichert (§ 539 Abs. 1 Nr. 1 der
Reichsversicherungsordnung, RVO). Für Studenten
im praktischen Studiensemester gelten ferner die
Bestimmungen über die studentische Kranken-
versicherung in § 165 Abs. 1 Nrn. 5 und 6 RVO. Sie
unterliegen dagegen nach der Rechtsprechung des
Bundessozialgerichts nicht der Versicherungspflicht
für abhängig Beschäftigte in der Kranken-, Renten-
und Arbeitslosenversicherung (Urteil des
Bundessozialgerichts vom 17. Dezember 1980, Az. 12
RK 10/79).

Studenten im praktischen Studiensemester haben
Anspruch auf Ausbildungsförderung nach Maßgabe
des Bundesausbildungsförderungsgesetzes. Da das
praktische Studiensemester Bestandteil des
Studiums ist, steht dem Studenten ein gesetzlicher
Anspruch auf eine Vergütung durch die Ausbil-
dungsstelle nicht zu; Vereinbarungen über freiwillige
Vergütungen oder Ausbildungsbeihilfen sind aber
nicht ausgeschlossen. Etwaige Vergütungen oder
Ausbildungsbeihilfen werden auf die Leistungen
nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz nach
den Bestimmungen dieses Ge setzes angerechnet.

Der Abschluß einer Haftpflichtversicherung durch
den Studenten wird empfohlen, sofern die Ausbil-
dungsstelle nicht ohnehin eine solche Versicherung
verlangt oder das Haftpflichtrisiko nicht bereits
durch eine von der Ausbildungsstelle abgeschlosse-
ne Versicherung abgedeckt ist. Die Fachhochschule
soll auf den Abschluß von Gruppenversicherungen
hinwirken.

Bei Abweichungen vom Ausbildungsplan oder bei
Schwierigkeiten in der Ausbildungsstelle sollte der
Student seinen Betreuer hiervon umgehend in
Kenntnis setzen, damit ggfs. vermittelnd geholfen
werden kann.

Die Zulassung zum praktischen Studiensemester er-
folgt unter Vorlage des Nachweises der Zulas-
sungsvoraussetzung aufgrund eines form- und frist-
gerechten schriftlichen Antrags des Studenten. Das
Mindestmaß an zu erbringenden Studien- und Prü-
fungsleistungen als Zulassungsvoraussetzung zum
praktischen Studiensemester ist in § 20 Abs. 3 RPO
bzw. ist in den studiengangsspezifischen Ordnungen
geregelt.

Das Praktikantenamt kann eine Frist für das Einrei-
chen der Unterlagen zur Zulassung zum praktischen
Studiensemester setzen.

Spätestens eine Woche vor Beginn des praktischen
Studiensemesters sind die abgeschlossenen Ausbil-
dungsverträge nach § 2 Abs. 2 dem Praktikantenamt
über den zuständigen Praxisbeauftragten in
zweifacher Ausfertigung (soweit vom Praktikan-
tenamt nicht anders bestimmt) vorzulegen. Diese
Verträge sind zu den Prüfungsunterlagen des Stu-
denten zu nehmen.
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Auf der Grundlage des § 11 des Brandenburgischen
Hochschulgesetzes (BBHG), der Vorläufigen Rah-
menprüfungsordnung der FHB vom 28.08.1992 sowie
der Fachprüfungs- und Studienordnungen der
Studiengänge in den Fachbereichen Technik und
Wirtschaft hat die Gründungskommission der
Fachhochschule Brandenburg in seiner Sitzung vom
09.07.1993 die folgende Vorläufige Vorpraktikum-
sordnung (VPO) als Satzung erlassen:

Vorläufige Vorpraktikumsordnung (VPO)
der Fachhochschule Brandenburg

Inhaltsverzeichnis

§   1 Geltungsbereich
§   2 Ziel, Notwendigkeit und Gliederung des 

Vorpraktikums
§   3 Nachweis
§   4 Praktikumsbetriebe und ihre Aufgaben
§   5 Pflichten des Studenten
§   6 Anerkennung
§   7 Inkrafttreten
Anhang: Rahmenpläne zum Inhalt des

Vorpraktikums der einzelnen Studiengänge

§ 1 Geltungsbereich

Diese Ordnung regelt den Ablauf des Vorpraktikums,
die Bedingungen, die an den Praktikumsbetrieb
gestellt werden, sowie die vom Praktikumsbetrieb
bzw. vom Studenten zu erbringenden Leistungen.

§ 2 Ziel, Notwendigkeit und Gliederung des
Vorpraktikums

(1) Das Vorpraktikum ist vor Beginn des Studiums, in
begründeten Ausnahmefällen bis zum Ende des
Grundstudiums abzuleisten. Der Praktikant ist zu
dieser Zeit noch nicht an der Hochschule immatri-
kuliert.

(2) Das Vorpraktikum soll dem künftigen Studenten
durch praktische Mitarbeit in gewerblichen und in-
dustriellen Betrieben oder anderen Einrichtungen
einen ersten Einblick in die Berufspraxis ermöglichen.

(3) Studienbewerber, die eine abgeschlossene Aus-
bildung in einem einschlägigen Beruf oder eine als
gleichwertig anerkannte Ausbildung oder Berufser-
fahrung nachweisen können, müssen kein Vorprak-
tikum ableisten.

(4) Das Vorpraktikum soll über die vorgeschriebene
Dauer von 12 Wochen (á 5 Arbeitstage) absolviert

werden. Eine Unterbrechung (z.B. durch Betriebs-
ferien) bis zu vier Wochen ist zulässig.

(5) Empfehlungen zum Inhalt des Vorpraktikums sind
als Rahmenpläne für die einzelnen Studiengänge in
Anhängen zu dieser Ordnung festgelegt.

§ 3 Nachweis

Der Nachweis über die Ableistung des Vorprakti-
kums bzw. über eine abgeschlossene Berufsausbil-
dung oder eine als gleichwertig anerkannte Ausbil-
dung ist zum Abschluß des ersten Studienjahres
vorzulegen.

§ 4 Praktikumsbetriebe und ihre Aufgaben

Es wird empfohlen, daß der Betrieb mit dem Prakti-
kanten einen Ausbildungsvertrag abschließt, der ei-
ne zeitliche Gliederung enthält, die die in der Anlage
aufgeführten Rahmenvorgaben berücksichtigt. Der
Betrieb nennt einen verantwortlichen Betreuer.

§ 5 Pflichten des Studenten

(1) Der künftige Student bewirbt sich selbständig um
einen Praktikumsplatz. Als Betriebe kommen
insbesondere Industrie- und Gewerbeunternehmen,
Dienstleistungsunternehmen, Behörden oder For-
schungseinrichtungen in Betracht.

(2) Der künftige Student hat einen Bericht über seine
Tätigkeit anzufertigen und zur Immatrikulation
vorzulegen. Dieser Bericht ist vom verantwortlichen
Betreuer des Betriebes abzuzeichnen.

§ 6 Anerkennung

(1) Ausfallzeiten (z.B. Krankheit, Streik) sind
nachzuholen, soweit sie zwei Wochen übersteigen.

(2) Alle Zweifelsfälle in der Anerkennung von Vor-
praktika werden vom zuständigen Fachbereich ent-
schieden.

§ 7 Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in
den Amtlichen Mitteilungen der Fachhochschule Bran-
denburg in Kraft.

Brandenburg an der Havel, den 16.02.1995

Der Rektor der Fachhochschule Brandenburg
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Anhang:
Rahmenpläne zum Inhalt des
Vorpraktikums der einzelnen
Studiengänge

Rahmenplan zum Inhalt des Vorpraktikums für
künftige Studenten des Studienganges Betriebs-
wirtschaftslehre

Grundpraktikum erforderliche 
Wochenzahl

1. Betriebspraktische Grundlagen
in mindestens zwei betrieblichen
Aufgabenstellungen
(z. B. Vertrieb und Buchhaltung
oder z. B. Einkauf und Vertrieb) jeweils sechs

Rahmenplan zum Inhalt des Vorpraktikums für
künftige Studenten des Studienganges Angewandte
Informatik

Grundpraktikum erforderliche 
Wochenzahl

1. Datenerfassung: drei

2. Textverarbeitung und
Datenverwaltung: vier

3. Pflege-, Wartungs- und
Installationsarbeiten: fünf

Rahmenplan zum Inhalt des Vorpraktikums für
künftige Studenten des Studienganges Elektro-
technik

Grundpraktikum erforderliche 
Wochenzahl

1. Mechanische Grundausbildung
(handwerkliche Fertigkeiten:
Feilen, Sägen, Biegen, Löten
und Kleben usw.) vier

2. Elektrotechnische Grundaus-
bildung (Verlegen von Leitungen,
Herstellen von Klemmverbindungen
usw. nach Schaltplänen) vier

3. Messen und Prüfen
(Strom-, Spannungs-, Widerstands-
und Leitungsmessung) vier

Rahmenplan zum Inhalt des Vorpraktikums für
künftige Studenten des Studienganges Maschi-
nenbau

Grundpraktikum erforderliche 
Wochenzahl

1. Grundausbildung Metall I
(handwerkliche Fertigkeiten:
Feilen, Sägen, Biegen usw.) vier

2. Grundausbildung Metall  II
(maschinenbautechnische Fertigkeiten:
Drehen, Bohren, Fräsen usw.) vier

3. Qualitätskontrolle ( Messen und
Prüfen geometrischer bzw.
physikalischer Größen) vier

Rahmenplan zum Inhalt des Vorpraktikums für
künftige Studenten des Studienganges Technische
Physik

Grundpraktikum erforderliche 
Wochenzahl

1. Grundausbildung Metall und
Kunststoff (handwerkliche und
maschinenbautechnische Fertig-
keiten: Feilen, Sägen, Biegen usw.;
Drehen, Fräsen, Bohren usw.) acht

2. Qualitätskontrolle
(Messen und Prüfen geometrischer
bzw. physikalischer Größen) vier

Rahmenplan zum Inhalt des Vorpraktikums für
künftige Studenten des Studienganges Wirt-
schaftsinformatik

Grundpraktikum erforderliche 
Wochenzahl

1. Betriebspraktische Grundlagen
in unterschiedlichen betrieb-
lichen Funktionsbereichen vier

2. Mitarbeit bei kommerziellen DV-
Anwendungen bzw. DV-Projekten vier

3. Mitarbeit bei Planung und Einsatz
betrieblicher Informationssysteme vier


